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133 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates (V. G.P ~ )~ 

Diese Maßnllhme tritt' nicht früher in 
Kraft, als sie nicht die' Genehmigung des' 
Alliierten' Rates erhalt~n. hat. ' 

,Regierungsvorlage. 

, Bundesge~etz vom , 1946 zur 
Ergänzurig des ,Gesetzes vom 31. Juli 1945; 
St. G. BI. Nr. 104, über die Wiederherstellung 
des österreichischen Notafiates' (Notariats-

. . : ordnung 1945 - NO~1945)., " 

Der~ Nadonalrat hat beschlössen: " ' 
. .,...~. 1 -... ".' . ," 

§ l'~Im.C:;es~t:z vöhi 31. Juli 1945, St. G.ß!. 
Ni". 104,ü1her die Wiede.J1herstdlung des östef~ 
reichischen Notariates (Notaria'tsorrdnung 1945 

. - NO; 1945') werrden dem § t2als neue Punktle 
. angefi1gt: . 

"c} i~wieweit Personen, welche die Befähigung 
zur Ausübung des Notaramtes .im. Aus
lande er.Iangt harben, bei Vorliegen aller 
'ütbri,gen: Voraussetzungen für ,die Aus~ 
ühdng des Notal'iates' nach der Notariats
.or;dnung zu Notar,en emannt wel'den kön- -
nen, ohne daßsiJe der tatsächlichen Voll
streckung der fraxis nach § (, -NO. und 
der Ablegung der Notari'atsprüfung' be~' 
'dürfen' 

scher Hochschu:Iswdien 'und im Auslanae 
a:bgelegt<:r Prüf,unigen die von ihnen an 
einer ausJändischen Hochsl,hu,le abgelegten ' 
akademischen oder 'Staatlichen Prüfungen
an Stelle der durch. ~e inländische Studien~ 
und .. P1'1Ü1fungsor,dnung· vorgeschriebenen·. 
Fachpr;Ülfungen ~nerikennt,Vot,ausgesetzt, 

.daß. sie die übrigen iB~dingungel1, der Nota-
·.·fiatsondnung er1fijllen;' 
.e) inwieweit Personen, die zwischen dem 

13. März 1938 und dem 27. April 1945 
aus nationa;}en, sogenannten ra..sischen oder 
.politischen Gründen das Amt eines Notars' 
verloren haben 'und' die österreichische 
Staats-Düflg,erschaft niCht niehr besitzen, bei. 

'Vorlieg'en aller üb~,igen Voraussetzungen 
nach: der Not1ariatsordnrung· gegen nach
trägliche Nachweisung derösterr,eichilichen 
Staatshüngerschaft [§ 6, Albs,'-(!), lit. a, 
NO.] zu Not<tren ,ernannt. werden können. 
Für die Bdbringung des Nachrweise~ ist 
eine Frist von mindestens einem Jahr zu 
bestimmen; sie k,ann verlängert werden. 
Nachifruchtlosem Ablauf aer Frist ist das 
Almt.des· Notars erloschen. 'Die' Gü,lügkeit 
,der in ,der Zrwischenz~it vorg,enomme~en 
Rechts<handlungen 'lbldbt ~nberührt.· . -. 

d) )~wiew'eit .Personen, die. die rechts- und 
st~<).tswissenschaftlich,en Studien im Aus~ 
lande ~urückgdegt' haben, die Ei~tragung 
in die Liste der Notariatskandi,daten he
w~mgt " werden kan'n, wenn das Bunldes
m'inistefIum Ifür UnterridIt nach Maßgabe 
der Vierordnun:gvom 9. Juli 1945, St. G. ,BI. 
Nr. 82, über die Ani"echenibarkeit ausländi-' 

, § 2. Mit der V oHziehung dieses Burt~esgesetze~ 
ist ,das Bunldesminist,erium für Justiz betraut. 
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Erläuternde Beme-rkungen: 
Dje Notariatsol1dnung 1945 '~nthäk im § 12 

eine Erm~chtigurug . a,n tdas -StaMsamt für Justiz, 
durch VeroridJ).ung Notariatskandidaten Be
hiruderungszeiten eini:.urechneIi un:d n'ach Vor.c 
sch!,iIfoon "l,es Deutschen Recht,es aibgelegtJe Pru-

, fungen anrz.uerkennen. Angesichts des ;dringenden 
Persona,~bedarfs soU nun auch die Anerkennung. 
von im Auslande ,durchgeführten Studien und 
im. Auslande .. auch.' außer'haLb ,des Deutschen 

. Reiches abgelegten 'Prrüfungen ,ermög,licht weflden: 

§ 1, .Pun~<t c, sieht eine ;Ermächtigru~ an' das 
BUnidesministJerium ,~ür Ju'st,iz vor, Personen, die 
<ije Befäh~gung lJur Auw:bung ,des Notariates im 
Auslande erlangt ,haben, unter erleichterten Be
dingUlnigen zU Notaren zu erneIinen; hiebei ist 
in rerster Linie ·an ,deutsche ,Notare' aus Sü,dtirol 
g-edacht. Hiedurchhnn diesen Notar,en die 

-Möglichke~t ,der Fortsetzung ihres nerufes ge-
_ boten wenden. . . 

§ 1,Punlk,td, siehtrdie Aneflkennrung ,ausländi
scher Stu,dien und Prüfungen vor und vel1folgt 

, 

den Zweck; röste.rreichischen Staa.tslbürg.ern, aie 
,im Auslanlde st<Uidie,rtJhalben, um ,den natiolla!l- . 
sozialistischen . V:etTfo1gu.fligen . ~ti . en1:tgehen, die 
,R,ück!kehr.in das Vaterland und die Ausülburtrg 
~hresBe,r.uJfes in der Heimat .zuermöglichen. 

§ 1, Z. 1, lit. 'e, 'roH N~taren, rdie während der 
Zeit vom, 13. März 1938 his 27. April 194-5 ge
zwungen waren,' ,die AUlSübung .ihres Berufes 
,a,urfzug<lben unld. auszuwanldern, die Möglichkeit· 
der Rück'kehr' nach tlsterreich und der SOIfortigen 
Anfn,ahme des B,erufes :bieten, ohne daß· sie das 
Erforrdernis des NachWie,ises Ider österreichischeri 
Staatsbürger'scbaJft schon bei Einbringung des 
Gesuches um Ernennung eflfrÜllen mü,ssen. Sie 
müssen nur ~nner'ha1b einer lbestimInten Frist die 
ErWel1bull!g der öst,erreichischen Staats<bij~ger;, 
schak nachweisen; ist dies dem NotJar inner'hatb 
,der Frist nicht möglich, sOlist rein Amt erloschen. 
Die in .der Zwischenz.e~t. v011ge110mmenel.1 Rechts-' 
hal1ldluI1Jgen bleihen, ,in ihrer Wirksamkeit ·un
her,uhrt .. 
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